
 
 

6. Februar 2026 
 
HAUSAUFGABENBETREUUNG AM GYMNASIUM SCHWERTSTRASSE                                                          
   
Sehr geehrte Eltern! 
 
Die Schulkonferenz hat am 04.12.2014 den Beschluss gefasst, dass die Hausaufgabenbetreuung für Eltern 
kostenpflichtig ist. Zu zahlen ist immer für ein Halbjahr im Voraus. Aus den Mitteln werden die betreuenden 
Schülerhelfer*innen bezahlt. Wie bereits angekündigt, haben wir die Kosten erstmalig erhöht. Somit sichern 
wir die angemessene Vergütung der Schülerhelfer*innen, die tagtäglich mit Ihren Kindern arbeiten. In den 
nächsten Jahren möchten wir von einer erneuten Anpassung absehen.  
 
 
 Pro Halbjahr zahlen Sie somit bei:  

- wöchentlich einmal = 37 €   
- wöchentlich zweimal = 74 €   
- wöchentlich dreimal = 111 €    
- wöchentlich viermal = 148€. 

 
 
Die Beiträge für dieses Halbjahr müssen von Ihnen bis zum 28. Februar 2026 auf das Konto des 
Schulvereins überwiesen werden. Sie erhalten von uns keine Rechnung oder Zahlungsaufforderung. Es liegt 
in Ihrer Verantwortung, den jeweiligen Betrag für ein Halbjahr fristgerecht auf das nachfolgende Konto zu 
überweisen. 
 

              !!!!!! ACHTUNG NEUE BANKVERBINDUNG !!!!!!!! 
 

Schulverein des Gymnasiums Schwertstraße in Solingen e.V.  
IBAN: DE94 3425 0000 0000 0156 02  
Verwendungszweck: Hausaufgabenbetreuung_NameKind_Klasse 

 
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir Kinder, für die keine Zahlung bis zu dem angegebenen Termin 
erfolgt ist, von der Hausaufgabenbetreuung ausschließen müssen. Bitte stellen Sie für diesen Fall sicher, dass 
Ihr Kind ab 14.15h zu Hause von Ihnen betreut wird. 
 
Ihr Kind hat Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)?  
 
Wenn Eltern/Kinder derzeit Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten, so stellen Sie bitte 
keinen Antrag beim Jobcenter zwecks Kostenübernahme. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte bis zum 28. 
Februar 2026 an unser Sekretariat und weisen Sie hier Ihre Förderberechtigung nach. Legen Sie dafür bitte 
Ihre „Bescheinigung zur Vorlage bei der kommunalen Stelle für Bildungs- und Teilhabeleistungen“, die 
Sie vom Jobcenter oder der Familienkasse erhalten haben, in Kopie vor. Alles Weitere regeln wir. Sollten Sie 
sich nicht bei uns melden, sind Sie zur fristgerechten Zahlung verpflichtet! 
 

 
Bei allen Fragen zur Hausaufgabenbetreuung steht Ihnen Herr Weber unter der E-Mail-Adresse 
weber@gss.nrw gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kirsten Dicke 
 
Schulleiterin 
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